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Vorwort zur zunehmenden Kriminalisierung 

theologischer Abhandlungen und Inhalte 

Seit einiger Zeit gibt es – vor allem auch in der westlichen Welt – eine 

zunehmende Politisierung der Diskussion über islamische Inhalte. In 

dieser Atmosphäre von Skepsis und aufgeheizten Debatten kommt es 

verständlicherweise häufig zu Missverständnissen. Solche Umstände 

erschweren die ruhige Behandlung islamischer Themen, egal ob es 

sich um innerislamische, interreligiöse oder sonstige Diskussionen 

handelt.  

Missinterpretationen sind unter solchen Bedingungen im Grunde 

nicht zu vermeiden, viel eher sind sie an der Tagesordnung, zumal sie 

nicht selten auch ganz bewusst vorgenommen und instrumentalisiert 

werden. Deshalb soll hier schon zu Beginn auf einige Punkte in diesem 

Zusammenhang eingegangen werden.1 

Das vorliegende Buch ist eine Abhandlung zum Thema Qurʾān-Exegese 

(tafsīr), veranschaulicht am Beispiel eines innerhalb der islamischen 

Gemeinschaft vieldiskutierten Qurʾān-Verses. In diesem Zuge sollen 

die Unterschiede zwischen der Herangehensweise früher mufassirīn 

(Qurʾān-Exegeten) und der heutigen bzw. späteren Vorgehensweise 

im tafsīr herausgearbeitet werden. 

Der Vers, der dabei untersucht wird, behandelt unter anderem die 

Themen Gehorsam, Gesetzgebung, Regentschaft und Gerichtsbarkeit 

aus islamrechtlicher und islamisch-theologischer Sicht. Da diese The-

men im Zusammenhang mit dem Islam heute viel diskutiert werden, 

 
1 An dieser Stelle sei auch auf das umfassende Vorwort zu dieser Problematik 
im früher schon erschienenen Buch „Die Lehre des Monotheismus - Eine the-
ologische und geschichtswissenschaftliche Erarbeitung der ursprünglichen 
Lehre des Monotheismus aus den frühesten Quellen des Islam“ verwiesen. 
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scheint es umso sinnvoller, an dieser Stelle auf einige wichtige Punkte 

hinzuweisen. 

Abgesehen davon muss auch erwähnt werden, dass es bei Muslimen 

selbst falsche Verständnisse gibt, die aus Unwissenheit über die isla-

mischen Quellen resultieren und nicht selten zur Übertreibung in reli-

giösen Angelegenheiten führen. Dieses Buch soll dazu beitragen, auf 

mögliche Fehlverständnisse hinzuweisen, indem diese Angelegenhei-

ten auf die eigentlichen islamischen Quelltexte und das Verständnis 

der ersten Generationen der islamischen Geschichte zurückgeführt 

werden. 

Einige Behauptungen von Prof. Tilman Nagel als Beispiel in 

diesem Bezug 

Wie bereits erwähnt, kommt es unter den heutigen Umständen allzu 

leicht zu Missinterpretationen von Aussagen über islamische Inhalte. 

Teilweise wird versucht, schon aus der bloßen Besprechung mancher 

theologischer Fragen den Vorwurf der Kriminalität und Gewaltaffini-

tät zu stricken. Solche Versuche kommen nicht selten von Politikern, 

Juristen und angeblichen Islamkennern mit einer klaren politischen 

Agenda. 

Immer wieder erkennt man in diesem Zuge Versuche, Inhalte der isla-

mischen Theologie unter dem Deckmantel der Angst vor dem Islam 

und der Islamisierung zu kriminalisieren. 

Die eben beschriebene Problematik soll verdeutlicht werden anhand 

einiger Aussagen des Universitätsprofessors Tilman Nagel. Nagel ist 

ein bekannter Arabist und Islamwissenschaftler, der aus seiner ableh-

nenden Haltung gegenüber dem Islam kein Geheimnis macht. 

So schreibt z. B. Dr. Ayşe Başol: 

Tilman Nagel, geboren im April 1942 in Cottbus im Osten 

Deutschlands, ist ein bekannter Orientalist und Islamwissen-

schaftler. Er ist Verfasser von zahlreichen Werken v. a. zur 
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islamischen Geschichte. Einige von diesen werden in den Islam-

wissenschaften und benachbarten Disziplinen als Standard-

werke empfohlen und als Einführungsliteratur gelesen […] 

Nagel ist ein Wissenschaftler, der für seine kritische Haltung ge-

genüber dem Islam bekannt ist. Er ist der Ansicht, dass im Kern 

des Islam Radikalität und Gewalt vorhanden sind. In seinen Ar-

beiten konzentriert er sich darauf, dies nachzuweisen.2 

 
2 In ihrem Artikel zu der von Nagel verfassten Biografie: Das Bild des Prophe-
ten Muhammad in Tilman Nagels Werk „Muhammad. Leben und Legende“ 

Ayşe Başol erwähnt an jener Stelle, dass Nagel von 2004 bis 2007 ihre aka-
demische Arbeit betreute. 

Vor allem für seine Prophetenbiografie von großem Umfang wird Tilman Na-
gel in den höchsten Tönen gelobt. Es ist von einem Jahrhundertwerk die 
Rede – jedoch in erster Linie von Korrespondenten diverser Zeitungen, die 
zweifelsohne keine fachkundige Einschätzung zu derartiger Materie abgeben 
können. 

Tatsächlich wurde das betreffende Werk von Nagel auch in seinem eigenen 
Kollegium grundlegend dafür kritisiert, dass der Verfasser bei der Quellener-
hebung nicht zu den chronologisch gesehen primären Quellen vordrang, son-
dern sich mit späteren Quellen begnügte, die seine Thesen stützten – sicher-
lich ein fundamentaler Qualitätsmangel wissenschaftlicher Arbeit. 

Başol bemerkt hierzu: „Auf einem Symposium an der Universität Frankfurt im 
Jahre 2009 hat der deutsche Orientalist Gregor Schoeler einen Versuch hierzu 
unternommen. Sein Ergebnis war, dass Nagel sich nicht bis zu den frühsten 
Quellen durchgearbeitet hatte und nur jenen Versionen der Überlieferungen 
Bedeutung beimaß, die seine Thesen zu unterstützen schienen, ohne dabei 
auf die Thematik zu achten.“ 

Wie bei westlichen Islamwissenschaftlern nicht unüblich, werden auch bei 
Nagel in erster Linie jene Überlieferungen herangezogen, die ihm für seine 
persönlichen Thesen nützlich scheinen. Alle anderen Überlieferungen, die 
solchen Thesen widersprechen, werden einfach diskreditiert, selbst wenn sie 
bei weitem authentischer sind. 

…-- 
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Daraus erklärt sich, wie Nagel zu zahlreichen skurrilen, neuartigen Thesen 
gelangte, die weit von den anerkannten Meinungen abweichen. Bei Leuten 
ohne Hintergrundwissen, mit einem Hang zum Populärwissenschaftlichen 
mag Nagel mit solchen Thesen etwas Sensationelles hervorgebracht haben. 
Wer diese Wissenschaften jedoch studiert, kann den Behauptungen Nagels 
häufig nur mit müdem Kopfschütteln begegnen. 

Die Selbstsicherheit vieler Orientalisten bezüglich ihrer völlig neuartigen, 
mehr als ein Jahrtausend später konstruierten Hypothesen erreicht teilweise 
ein absurdes Ausmaß. Başol schreibt hierzu: 

„Es entgeht nicht der Aufmerksamkeit, dass die Leistungen Muḥammads 
 permanent negiert werden. […] Stellenweise begibt er [Anm.: also der (صلعم)
Verfasser, Tilman Nagel] sich sogar in die Gedanken des Propheten und weiß, 
was der Prophet zu einem bestimmten Zeitpunkt geradezu gedacht hatte. Der 
Autor, der einen ausgesprochen rigiden Sprachstil verwendet, weiß mit na-
hezu absoluter Gewissheit, was in Wirklichkeit wie geschehen war.“ 

Im arabischen Raum würden solche Werke, wie die Propheten-Biografie von 
Tilman Nagel, zweifelsohne überhaupt nicht ernst genommen und sich einer 

vernichtenden ḥadīṯ-wissenschaftlichen Kritik gegenübersehen. Es kommt 
deshalb nicht von Ungefähr, dass Orientalisten ihre „Meisterwerke“ nicht ins 
Arabische übersetzen. Vielmehr war der Orientalismus von Anbeginn eine 
eingeschworene und abgegrenzte Gemeinschaft, wenn man so will: Eine völ-
lige Parallelgesellschaft zu den eigentlichen islamischen Wissenschaften. 

Da sich nun aber mehr und mehr auch z. B. deutsch- oder englischsprachige 
Muslime in ihrer Muttersprache mit solchen Werken auseinandersetzen kön-
nen, halte ich es für wahrscheinlich, dass die Kritik an orientalistischen Wer-
ken in deren Originalsprache stark zunehmen wird. 

In seinem Buch „Die Geschichte der islamischen Theologie“ (erschienen 1994 
bei C.H.Beck, Seite 84) versucht sich Nagel auf absurde Weise ein bisschen 
als ḥadīṯ-Wissenschaftler und meint bezüglich eines der bedeutendsten 
Überlieferer der gesamten islamischen Überlieferungsgeschichte, Sufyān 
ibnu ʿUyaynah (107-198 n. H.): Bei der erwähnten Überlieferung „… wird uns 
[…] der fromme Betrug fast schon zur Gewissheit.“ 

Die ahnungslose deutsche Leserschaft versteht dabei nicht, dass Nagel im 
Grunde überhaupt keine Ahnung von ḥadīṯ-Wissenschaften und der Analyse 

…-- 
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Tilman Nagel geht nach dem am Anfang dieses Vorworts beschriebe-

nen Muster so weit, dass er nicht nur eine ganz pauschale Gewaltaffi-

nität bei der salafitischen3 Strömung im Allgemeinen erkennt. 

Eine zwingende gewaltsame Bekämpfung jeder nicht-islamischen Ein-

richtung macht er vielmehr sogar zum Prinzip dieser Strömung und 

zielt dadurch ganz klar darauf ab, Justiz und Politik in westlichen Län-

dern zur Kriminalisierung solcher Gesinnungen zu drängen. 

In einem mir vorliegenden Gutachten Nagels aus dem Jahr 20124 ana-

lysiert er Bücher, die teilweise über die hier erwähnten Prinzipien 

sprechen. 

 
von Überlieferungsketten hat. Dass so jemand sich ein solches Urteil über 
einen tausendfach untersuchten und bestätigten Überlieferer anmaßt, 
spricht Bände über Nagel und seinesgleichen. Es verwundert geradezu, dass 
jemandem, der so selbstsicher hantiert wie Nagel, ein solch „frommer Be-
trug“ nur „fast“ zur Gewissheit wurde. 

Auch wenn dies nicht der Ort ist, die ganze Thematik im Detail auszuführen, 
sollte der Hinweis auf derartig gravierende Unwissenschaftlichkeiten nicht 
fehlen. Hinweise auf Vorgehensweisen dieser Art helfen, die vermeintliche 
„Wissenschaftlichkeit und Korrektheit“ in den folgenden Ausführungen Na-
gels besser zu verstehen. 

Trotz dieser deutlich islamkritischen Haltung Nagels merkt Başol – durchaus 
erwähnenswert – an: „An dieser Stelle ist es wichtig, zu wissen, dass Nagel zu 
jenen Forschern gehört, die die Authentizität des Korans nicht infrage stel-
len.“ 

3 Das Wort „salafitisch“ bedeutet etwa: sich auf die salaf (Vorfahren/Altvor-
deren) zurückbesinnend. Hier bewusst ohne s geschrieben, da das Wort „sa-
lafistisch“ durchweg negativ konnotiert ist. 

4 Aufgrund der schlechten Qualität des Dokuments ist die Jahreszahl nicht 
mit Sicherheit zu erkennen, jedoch muss das Gutachten etwa in diesem Zeit-
raum angefertigt worden sein. 
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Dabei befindet er anfänglich wie folgt5: 

Im zweiten Teil habe ich den Salafismus als eine Krisenerschei-

nung des Sunnitentums analysiert, die seit dem frühen 14. Jahr-

hundert6 mehrfach zu einer endogenen Radikalisierung eines 

 
5 Bei allen Zitaten in diesem Buch wird der Text immer in seiner ursprüngli-
chen Schreibweise wiedergegeben. 

6 Die Vorstellung des sogenannten Salafismus als historisch gesehen erste 
Rückbesinnung auf die eigentlichen Quellen des Islam, ist eine weit verbrei-
tete Idee unter sogenannten Islam-Experten, die sich mit der Geschichte der 
islamischen Theologie überhaupt nicht vereinen lässt. 

Auch von Strömungen der islamischen Welt, die sich in Opposition zu den 
salafitischen Ausrichtungen sehen, ist diese Behauptung immer wieder hör-
bar. Sufistische und philosophische Ausrichtungen bedienen sich häufig die-
ser Argumentation. 

Das Ziel dahinter ist, diverse theologische Inhalte, die solche Gruppen nicht 
für sich annehmen können, als unerlaubte Neuerungen zu brandmarken, die 
erstmalig von Leuten wie Ibnu Taimiyyah im 8ten Jahrhundert erfunden wor-
den wären und deshalb in der islamischen Lehre eigentlich überhaupt keine 
Berechtigung hätten. 

Ohne Zweifel gab es seit der Frühzeit des Islam jedoch eine breite und naht-
lose Linie von Vertretern einer solchen Rückbesinnung auf die islamischen 
Quellen. Wie auch nicht? Aus Sicht der bloßen historischen Entwicklung wäre 
es unvernünftig, etwas anderes anzunehmen. 

Schließlich ist es einigermaßen absurd, zu glauben, dass unter der enormen 
Vielzahl an muslimischen Theologen über Jahrhunderte hinweg niemals ei-
nige davon eine solche Rückbesinnung forderten und umsetzten, bis schließ-
lich ein Gelehrter im 7ten oder 8ten Jahrhundert islamischer Zeitrechnung 
auftauchte, um diese Idee erstmals zu entwickeln. 

Präziser wäre es, zu sagen, dass durch die genannten Gelehrten eine solche 
Forderung intensiviert wurde, wobei auch dies nicht ganz den Tatsachen ent-
spricht. Tatsächlich wurde diese Rückbesinnung zu jedem Zeitpunkt vehe-
ment eingefordert. 

…-- 
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Teils der Sunniten geführt hat und führt. Sie äußert sich in einer 

unversöhnlichen Ablehnung einer jeglichen nicht unmittelbar 

der Scharia verpflichteten Daseinsform.  

Diese Ablehnung wird zur ersten und wichtigsten Konsequenz 

des ersten Teils des muslimischen Glaubensbekenntnisses „Es 

gibt keinen Gott außer Allah" erklärt und zugleich als eine Auf-

forderung zu entsprechendem Handeln ausgegeben. 

Tilman Nagel beginnt an dieser Stelle schon, darauf hinzuweisen, dass 

Salafiten aus dem Glaubensbekenntnis eine Ablehnung anderer, ihm 

widersprechender Ideologien, ableiten. Diese Ablehnung enthält zu-

gleich auch „eine Aufforderung zu entsprechendem Handeln”, womit 

Nagel auf Gewalt anspielt. Deshalb sagt er unmittelbar danach: 

„Diese Aufforderung schließt den Dschihad gegen die Träger der 

nicht der Scharia verpflichteten Institutionen ein.“ 

So einfach ist der geistige Sprung also, wenn man die Richtlinien wis-

senschaftlicher Arbeit beiseitelässt, um zu einem vorgefassten Ziel zu 

gelangen – auch wenn es sich um Universitätsprofessoren handelt. Im 

Folgenden wird dies umso deutlicher. 

Es sei hier vorgreifend darauf hingewiesen, dass diese Schlussfolge-

rung Nagels, die er im weiteren Verlauf auch deutlich formuliert, 

falsch ist und zahlreiche Richtlinien der islamischen Theologie ver-

kennt. Tatsächlich kennt die šarīʿah viele Zustände, die eine friedliche 

Koexistenz mit Nicht-Muslimen nicht nur ermöglichen, sondern diese 

auch zur Verpflichtung machen.  

Das islamische Recht formuliert dabei deutliche Richtlinien, welche 

die Unantastbarkeit von Leben, Besitz und Ehre von Nicht-Muslimen 

 
Am ehesten kann deshalb vielleicht gesagt werden: Zur Zeit der genannten 
Gelehrten im 7ten und 8ten Jahrhundert fand der Appell mehr Gehör, der 
Unterschied zu vorherrschenden Lehren wurde deutlicher und es kam zu ei-
ner stärkeren Diskussion dieser Themen in der Gesellschaft.  
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sowie die Einhaltung von Verträgen zur Pflicht machen und reicht bis 

zum obligatorischen Schutz von Nicht-Muslimen in einer islamischen 

Gesellschaft7. 

Überaus merkwürdig ist die Schlussfolgerung Nagels auch in folgender 

Hinsicht. Nagel scheint Dinge zu ignorieren, die an sich für jeden völlig 

selbstverständlich sind, wie den sogenannten „Absolutheitsanspruch“ 

der Weltreligionen. 

Wer unter diesem Wort bloß in der Online-Enzyklopädie Wikipedia 

nachsieht, der findet dort folgenden Text: 

Die Universal- oder Weltreligionen vertreten exklusive Absolut-

heitsansprüche. Sie beanspruchen für sich oder ihre Lehre, die 

allein wahre und gültige zu sein. 

Zu einem religiösen Glauben gehört die Überzeugung letztgül-

tige Aussagen über die Wahrheit zu machen. Der Anspruch letzt-

gültige Aussagen über die Wahrheit zu machen, wird Absolut-

heitsanspruch genannt. Daraus folgt, dass jeder religiöse Glaube 

einen Absolutheitsanspruch besitzt. 

Bei C. H. Ratschow, Evangelisches Lexikon für Theologie und Ge-

meinde, heißt es hierzu: 

Zum rel. Glauben gehört in allen Religionen – auch im Buddhis-

mus – die Überzeugung, mit dem eigenen Glauben der letztgül-

tigen Wahrheit teilhaftig zu sein. Wer diese Überzeugung nicht 

aufbringt, hat an keiner Religion teil. So gewiß die Religionen 

alle die letztgültige Wahrheit über Gott, Welt und Mensch zu 

bringen überzeugt sind, sind sie Religionen. 

Die Christen haben in diesem Sinne stets ihren Glauben als letzt-

gültige Wahrheit vertreten. […] 

 
7 Siehe dazu: „Die Lehre des Monotheismus“, vom Verfasser des vorliegenden 
Buches. Wie bereits erwähnt, wird diese Thematik im umfassenden Vorwort 
des Buches eingehender behandelt. 
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Der Muslim vertritt diese Überzeugung auch, und zwar in dem 

hist. Sinne, daß der Koran zeitlich das letzte der heiligen Bücher 

und damit die abschließende Offenbarung sei. 

Solche Konstruktionen sind Ausdruck der Überzeugung, der 

letztgültigen Wahrheit im eigenen Glauben teilhaftig zu sein. 

Kein rel. Glaube kann ohne diese Grundüberzeugung leben.8 

Dies ist insofern leicht verständlich, da es einigermaßen unsinnig 

wäre, einer Lehre zu folgen, sie aber gleichzeitig nicht als die eigentli-

che Wahrheit zu erachten. In dem Fall könnte man genauso gut jeder 

anderen beliebigen Lehre folgen und müsste sich nicht auf eine spezi-

elle Religion beschränken. Dies einzufordern, im Sinne eines neuarti-

gen Toleranz-Verständnisses, ist entsprechend absurd. 

Umso merkwürdiger, dass Nagel beim sog. Salafismus von diesem 

Wahrheitsanspruch auch gleich den Sprung zur Gewaltbereitschaft 

macht. Demgemäß könnte man dies bei so ziemlich jeder Religion 

schlussfolgern. Mit welchen wissenschaftlichen Maßstäben lässt sich 

eine solche Vorgehensweise vereinen? 

Nagel fährt fort: 

Angesichts des Siegeszuges der westlichen materiellen und – in 

geringerem Maße – politischen Zivilisation ist der „Unglaube“, 

dem ein Sunnit im Alltag begegnet, wesentlich vielfältiger und 

zudringlicher als im 14. Jahrhundert. Die endogene Radikalisie-

rung mancher Sunniten kann daher wesentlich krasser ausfallen 

und richtet sich gegen eine Fülle von Gegebenheiten, die dem in 

einer säkularen Kultur und Gesellschaft aufgewachsenen Euro-

päer selbstverständlich sind. Der Salafist faßt sie unter dem Be-

griff des ṭ/Ṭāġūt zusammen, […] 

 
8 C. H. Ratschow: Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Band 1. 
SCM R. Brockhaus, 1992, Absolutheit des Christentums, S. 13. 
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Die zuvor erwähnte „Aufforderung zu entsprechendem Handeln“, mit 

der Nagel den ǧihād meint, zwingt dem Salafisten heute also – gemäß 

der Sichtweise Nagels – umso mehr die Ausübung von Gewalt auf, da 

er dem „Unglauben“ in dieser Zeit häufiger begegnet. 

Die Aussage Nagels, Salafisten oder sonstige Muslime würden alle er-

denklichen Formen bzw. Äußerungsformen des „Unglaubens“ als 

ṭāġūt bezeichnen, ist theologisch gesehen schlicht falsch. Dies, weil 

der Begriff ṭāġūt ein äußerstes Maß an „Unglauben“ oder eher an Zu-

widerhandlung zur Wahrheit nach dem islamischen Verständnis an-

zeigt. Es gibt also sehr viele Dinge, die als kufr9 gelten, deshalb aber 

nicht ohne weiteres als ṭāġūt bezeichnet werden. 

Abgesehen davon sei hier darauf hingewiesen, dass Dinge bzw. Perso-

nen, die als ṭāġūt klassifiziert werden – ebenso wie bei Nicht-Musli-

men oder Dingen bzw. Inhalten, die dem Islam widersprechen – ge-

mäß šarīʿah nicht automatisch bekämpft und vernichtet werden. Dies 

gilt ungeachtet dessen, ob es sich bei diesem ṭāġūt nun um eine Äu-

ßerungsform des kufr, wie einen Götzen, handelt, oder um eine Per-

son des kufr, wie z. B. den Pharao zur Zeit Moses, welcher Moses – 

auch nach jüdischer und christlicher Auffassung – offen anfeindete 

und bekämpfte. 

 
9 Das arabische Wort kufr wird im Deutschen gemeinhin als „Unglaube“ über-
setzt. Dabei ist jedoch Folgendes zu bedenken: 

Ebenso wie der Gegensatz des kufr, der īmān, nicht auf das bloße „Glauben“ 
beschränkt werden kann, kann auch der kufr nicht auf das bloße „Nicht-Glau-
ben“ bzw. auf die bloße Unkenntnis der Wahrheit reduziert werden. 

Ein Mensch kann für sich selbst die Richtigkeit des Islam voll und ganz er-
kannt haben, gleichzeitig aber den Islam als Ganzes oder Teile davon ableh-
nen. 

Siehe zu den beiden Begriffen īmān und kufr: „Die Lehre des Monotheismus“ 
(2021), sowie vor allem: „Das islamische Glaubensbekenntnis“ (2019, beide 
vom Verfasser des vorliegenden Buches), in dem diese Thematik in mehrerlei 
Hinsicht verdeutlicht wird. 
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Hier sei daran erinnert, dass der Prophet  selbst 13 Jahre lang in 

Mekka verweilte, in dem es von Götzen und Götzendienern – also von 

ṭāġūt bzw. ṭawāġīt – nur so wimmelte. Während die Muslime in dieser 

Zeit rituell die kaʿbah umkreisten, war diese innen und außen gespickt 

von Götzenbildern.  

Die Muslime unterließen die Bekämpfung dieser Dinge, Einrichtungen 

und Personen nicht nur, die Bekämpfung war ihnen sogar ausdrücklich 

untersagt – und dies trotz Unterdrückung, Boykott und Folter! 

Wo ist hier also die These Nagels geblieben, das Glaubensbekenntnis 

würde immer und automatisch zur Vernichtung aller nicht-islami-

schen Institutionen zwingen? Gab es im damaligen Mekka irgendwel-

che anderen Institutionen als ebenjene nicht-islamischen?  

Tatsächlich ist das Leben der frühen Muslime in Mekka ein zwingen-

des Argument, welches Tilman Nagel und seinesgleichen das Einge-

ständnis der Falschheit ihrer These abverlangt – da die theoretische 

und praktische Möglichkeit für Gewaltanwendungen sicher vorhan-

den war. 

Nagel führt seine These wie folgt fort: 

Die Konsequenz, die ein salafistisch gesinnter Sunnit daraus un-

ter Befolgung des Vorbildes Mohammeds zu ziehen hat, ist der 

takfir, der wiederum zu einer Lossagung vom bestehenden širk 

und zu einer Hedschra zu führen hat.  

Ist dies geschehen, so ist die schariatisch legitime Grundlage für 

den Dschihad geschaffen, der, wie gezeigt wurde, in einem 

Kampf gegen den ṭ/Ṭāġūt besteht, der auf vielfältige Weise, u.a. 

auch mit Waffen, zu führen ist. 
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Zunächst ist hierzu festzustellen: Der Muslim hat seine Sicht anderer 

Menschen und damit den sogenannten takfīr10 nicht als eine Reaktion 

auf irgendwelche gesellschaftlichen oder historischen Gegebenheiten 

zu formulieren. Wen oder was ein Muslim als Monotheisten, Polythe-

isten, islamisch oder unislamisch zu sehen hat, wird ihm von den isla-

mischen Quellen vorgegeben. Sicher handelt es sich dabei nicht um 

eine Konsequenz des „Siegeszuges der westlichen materiellen Zivilisa-

tion“, wie Nagel hier glaubt. 

Wichtiger ist jedoch, wie Nagel seine These mit einer weiteren Falsch-

behauptung ausbaut und schließlich deutlich suggeriert, der Sinn der 

Auswanderung sei stets die Schaffung der Voraussetzungen für den 

ǧihād. 

Dabei fragt man sich: Der Sunnit, der auf die Rückbesinnung zu den 

eigentlichen islamischen Quellen bedacht ist, muss also zu dieser 

Schlussfolgerung kommen? 

Die Schlussfolgerung ist insofern merkwürdig, da die erste und zwei-

felsohne als Vorbild fungierende Auswanderung des Propheten  von 

Mekka nach Medina doch ein eindeutiger Akt der Flucht und Verteidi-

gung war. 

War es denn so, dass die Muslime in Mekka unbehelligt und friedlich 

leben konnten in jenem Jahrzehnt, aber die ganze Zeit über Pläne 

schmiedeten, wie sie die Voraussetzungen schaffen könnten, um end-

lich jene Nicht-Muslime zu töten, die ihnen so friedlich gesinnt waren? 

Jeder allgemeingebildete Mensch weiß, dass diese Vorstellung absurd 

ist. Ebenso zeigt sich dies auch an der Auswanderung einer Anzahl von 

Muslimen nach Abessinien, die schon vor der hiǧrah nach Medina 

stattfand. 

 
10 Siehe auch zum Thema takfīr und der von Guido Steinberg und anderen 
konstruierten „Gruppe“ des angeblichen „Takfirismus“ das bereits erwähnte 
Vorwort des Buches „Die Lehre des Monotheismus“. 
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Wie zuvor schon angesprochen, verkennt so eine These viele Grund-

sätze der islamischen Theologie. 

Nagel meint schließlich weiter: 

Über die heute gegenüber Nichtmuslimen gängige Aussage, der 

Dschihad meine den Kampf gegen die eigene Triebseele und de-

ren unschariatische Neigungen, ist oben ausführlich gesprochen 

worden. Diese Aussage stimmt mit dem Befund der Quellen 

nicht überein und ist daher irreführend.  

Im salafistischen Zusammenhang ist sie überdies unhaltbar, 

denn den Salafisten, die den Sufismus strikt ablehnen, ist keines-

wegs an der Lenkung des Glaubenseifers nach innen, sondern im 

Gegenteil nach außen gelegen; sie predigen Feindseligkeit selbst 

gegen die eigene Mutter, sofern sich diese in ihren Augen den 

geringsten širk zuschulden kommen läßt. 

Das Wort ǧihād hat gemäß allen Theologen, Exegeten und Rechtsge-

lehrten der islamischen Geschichte mehrere Bedeutungen, wovon 

eine der bewaffnete Kampf zur Beseitigung des Unrechts ist. Dies hat 

– nebenbei gesagt – ganz und gar nichts mit einer „massenhaften Er-

mordung unschuldiger Menschen“ zu tun, eine zutiefst irrsinnige Aus-

legung, wie sie z. B. von einer staatlichen Institution in Graz, Öster-

reich vorgenommen wurde. 

Ohne Zweifel ist eine der ganz grundsätzlichen Bedeutungen des Wor-

tes ǧihād der unermüdliche Kampf gegen die schlechten Triebe und 

Neigungen der eigenen Seele, was im Allgemeinen kein gebildeter Sa-

lafit vom Grundsatz her anzweifeln wird. Nagel leidet auch hierbei 

ganz offensichtlich an einem Wissensmangel über Realität und Ge-

schichte der islamischen Welt und der islamischen Literatur. 

Dass salafitische Muslime die Befassung mit der Läuterung der eige-

nen Seele ablehnen würden, weil sie den Sufismus strikt ablehnen, ist 

eine banale und falsche Schlussfolgerung. In Wirklichkeit waren es ge-

rade Leute wie Ibnu Taimiyyah (661-728 n. H.) und sein Schüler Ibnu l-
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Qayyim (691-751 n. H.), welche dafür bekannt wurden, über die 

Krankheiten, Heilung und Läuterung von Herz und Seele mehr zu spre-

chen, als kaum ein anderer in den späteren Jahrhunderten der islami-

schen Geschichte11! Nagel selbst schrieb in ebendiesem Text: „Die 

Grundgedanken Ibn Taimījas prägen den heutigen Salafismus […]“ 

Korrekter und präziser wäre die Aussage, dass die Anhänger des Sufis-

mus ihren Glaubenseifer ausschließlich nach innen lenken und dieses 

Extrem von allen anderen Gelehrten zahlreicher Strömungen abge-

lehnt wird, auch solchen, die von sogenannten Islamwissenschaftlern 

nicht als salafistische Gelehrte bezeichnet werden. 

Viel wichtiger ist jedoch, die absurde Argumentation Tilman Nagels 

aufzuzeigen, in der er quasi aussagt: „Der salafistische, sich zurückbe-

sinnende Sunnit sieht im Glaubensbekenntnis die Aufforderung zum 

Handeln. Dieses Handeln kann bei ihm letztlich nur im bewaffneten 

Kampf münden, weil er ja jegliche Befassung mit dem Inneren ab-

lehnt.“ 

 
11 Wobei erwähnt werden sollte, dass die diesbezüglichen Werke von Auto-
ren der späteren Jahrhunderte islamischer Geschichte allesamt auf die frü-
hen und umfassenden Werke der ersten Jahrhunderte zu diesen Themen zu-
rückgehen. Zahlreiche der bekannten frühen ḥadīṯ-Gelehrten (salaf), die in 
Wirklichkeit die ursprünglichen Vertreter jener „salafitischen“ Lehre sind, 
verfassten Bücher über „zuhd“ und „raqāʾiq“. 

So z. B. der bekannte Gelehrte Aḥmad ibnu Ḥanbal (164-241 n. H.), nach dem 
sich die hanbalitische Rechtsschule gründete und der gerne als Bezugspunkt 
der sogenannten Salafisten vor Ibnu Taimiyyah gesehen wird. Aḥmad ibnu 
Ḥanbal verfasste das Buch Kitābu z-Zuhd zu ebendieser Thematik.  

In solchen Büchern ging es um die Enthaltsamkeit vom Diesseitigen, die Zü-
gelung der eigenen Begierden, das gute Verhalten und um Überlieferungen, 

die das Emotionale in positiver Weise beeinflussen sollten. Deshalb verwun-
dert es nicht – im Gegensatz zur Behauptung Nagels –, dass Strömungen, die 
sich auf diese Ursprünge zurückbeziehen, sich auch mit Werken über diese 
Themengebiete befassten. 
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Es ist eine wahrlich absurde Gedankenabfolge, die von einer neutralen 

wissenschaftlichen Betrachtungsweise weit entfernt ist. Ebenso wie 

die Aussage über die Haltung zur eigenen Mutter, die beim aufmerk-

samen Leser mit einem gewissen Maß an Kenntnis über den Islam 

Kopfschütteln hervorrufen müsste. 

Nagel will also vermitteln, dass alle sogenannten Salafisten mit ihren 

alleine heutzutage tausenden Predigern, Gelehrten, Akademikern, Ju-

risten und Studenten im von ihm beschriebenen Fall die Feindseligkeit 

zur eigenen Mutter vorschreiben? – wobei laut Nagel mit Feindselig-

keit in diesem Kontext natürlich auch offene Feindschaft, Gewalt und 

Kampf gemeint sein kann12.  

Ohne Zweifel klassifiziert Nagel auch Leute wie mich als durch und 

durch salafistisch. Alleine an diesem Beispiel widerlegt sich schon die 

Behauptung Nagels, da ich in meinen Publikationen bereits vor vielen 

Jahren darauf hingewiesen hatte, dass der Qurʾān klar aufträgt, den 

Eltern gegenüber gutes Verhalten zu zeigen – selbst, wenn diese Poly-

theismus begehen, sogar auf diesem beharren und ihr Kind dazu drän-

gen! Hierzu heißt es im Qurʾān (Sure Luqmān, 31:15): 

نْ تشُِْْكَ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ فلَََ تطُِعْهُمَا وَإِنْ  ﴿ 
َ
 جَاهَدَاكَ عََلَ أ

نْيَا مَعْرُوفًا ...﴾   وصََاحِبهُْمَا فِِ الدُّ
Und wenn sie beide13 dich aber bedrängen, damit du Mir 

das beigesellst14, worüber du kein Wissen besitzt, 

 
12 Dies gilt ganz abgesehen davon, dass der „geringste širk“, von dem Nagel 
hier spricht, theologisch auch den sogenannten „kleinen širk“ (širk aṣġar) 
einschließt, was die Schilderung umso abwegiger erscheinen lässt. 

13 die beiden Eltern 

14 Es wird das Wort tušriku/širk gebraucht, welches den Polytheismus be-
schreibt. 
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so gehorche ihnen nicht, doch geh mit ihnen im Diesseits 

auf rechte Weise15 um. 

Wie man an dem Vers sehen kann, wird diese Angelegenheit im 

Qurʾān also ausdrücklich thematisiert. Unvorstellbar also, dass gerade 

jene unzähligen Salafisten, denen das übertrieben strikte Festhalten 

am Wortlaut der islamischen Quelltexte vorgeworfen wird, gemäß Na-

gels Behauptung agieren. Das hier Gesagte zeigt also wiederum deut-

lich, wie realitätsfern und unwissenschaftlich die verallgemeinerten 

Aussagen Tilman Nagels in diesem Bezug sind. 

Schließlich resümiert Nagel und kommt dabei zur deutlichen Formu-

lierung seiner Behauptungen: 

Das ganze mir zur Begutachtung vorgelegte Schrifttum wendet 

sich an Muslime, solche, die in einem islamischen Staat leben 

und solche, die in einen Staat säkularer Ordnung ausgewandert 

sind.  

Die Schriften enthalten, sofern sie sich auf die Grundsätze des 

Islams (din, širk, kufr) beziehen, einen indirekten, sofern sie auf 

die Gegenwart zu sprechen kommen, einen direkten Appell zur 

Mißachtung und zur Zerstörung jeglicher säkularer oder der 

westlichen Säkularität entlehnter Ordnung und zur Vernichtung 

der sie tragenden Institutionen.  

Die Bekräftigung dieses Appells durch das Zeigen schwarzer 

Flaggen verschärft den Appell an die abseits stehenden Glau-

bensbrüder: Es ist ein Endzeitkampf, der begonnen hat, es ist die 

allerhöchste Zeit, sich auf die Seite der künftigen Paradiesbe-

wohner zu stellen.  

Im Hinblick auf die eingangs beschriebene Verfaßtheit des Is-

lams sowie in Anbetracht der Übereinstimmung des Appells mit 

den Grundzügen des Sunnitentums üben die Verbreiter des 

 
15 auch „in rechtlicher Weise“ und „nach Gebilligtem“ 
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salafistischen Gedankenguts einen erheblichen Druck auf die ge-

setzestreue muslimische Bevölkerung aus, zumal da der Salafis-

mus eben nicht den Lehren des Sunnitentums widerspricht, son-

dern sich als deren gewissenhafte Verwirklichung auszugeben 

vermag. 

Man bedenke aufmerksam: Laut Nagel beinhaltet also der Salafismus, 

welcher die eigentliche Verwirklichung des Sunnitentums darstellt 

und diesem auf jeden Fall nicht widerspricht, „einen direkten Appell 

zur Mißachtung und zur Zerstörung jeglicher säkularer oder der west-

lichen Säkularität entlehnter Ordnung und zur Vernichtung der sie tra-

genden Institutionen.“ 

Wer meint, es ginge Tilman Nagel hier nur um spezielle Schriften, der 

hat offenbar übersehen, dass Nagel hier mehrfach erklärt, all diese In-

halte wären dem Salafismus und im Ursprung dem Sunnitentum zu 

eigen.  

In Bezug auf die begutachteten Schriften ist zu sagen: Wäre Nagel wis-

senschaftlich vorgegangen, hätte er für seine eindeutige Behauptung 

des Aufrufs zur Gewaltausübung ganz konkrete Stellen aus all diesen 

Schriften (!) zitieren müssen, die dies auch eindeutig zeigen. 

Dies war aber nicht möglich, da in mehreren jener von ihm begutach-

teten Bücher, wie ich definitiv bestätigen kann, keine einzige solche 

Stelle zu finden ist, ganz zu schweigen von schwarzen Flaggen und 

Endzeitkampf.16 Das seit Menschengedenken bekannte „in einen Topf 

 
16 Dies kann ich mit Bestimmtheit sagen, da sich unter diesem „ganzen 
Schrifttum“, welches Nagel begutachtete, auch eine oder wenige damalige 
Publikationen von mir befanden. In diesen gab es keinerlei Gewaltaufruf, 
keine schwarzen Flaggen und kein Gerede über Endzeitkampf. 

Man fragt sich nun, wie ein Universitätsprofessor es sich leisten kann, derart 
groteske Unwissenschaftlichkeiten zu fabrizieren – wenn nicht aus morali-
schen Bedenken, so doch zumindest aus Angst um die eigene Reputation.  

…-- 
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werfen“, welches auch Nagel hier praktiziert, hat mit Wissenschaft-

lichkeit nichts zu tun. 

Dieses gesamte „Spiel“ hat natürlich ernsthafte juristische Folgen. Na-

gel liefert hier die Vorlage für eine Kriminalisierung von unerlässlichen 

Elementen der islamischen Theologie, was ihm natürlich sicher be-

wusst sein wird. 

Wenn jemand für die bloße Besprechung solcher theologischer Fragen 

wegen seiner Gesinnung für zwei, fünf oder gar zehn Jahre hinter Git-

tern landet, dann ist Nagel nicht etwa ein Fehler unterlaufen. Nein, 

genau dann wurde das Ziel erreicht – dies könnte bei so einer Vorge-

hensweise offensichtlicher kaum sein. 

Es hat sich also deutlich gezeigt, dass Nagel von Anfang an auf den 

folgenden, in absurder Weise verallgemeinerten Gedankengang hin-

auswollte17: 

 
Der Grund dafür könnte in der Tatsache liegen, dass es sich bei dem Gutach-
ten nicht um eine öffentliche Publikation handelte. Nicht, dass Unwissen-
schaftlichkeiten dieser Art in öffentlichen Publikationen nicht vorkommen 
würden – sie sind vielmehr an der Tagesordnung, vor allem wenn der Islam 
analysiert wird. Aber Tilman Nagel, wie auch Guido Steinberg, glauben offen-
bar, dass sie sich innerhalb ihrer Gutachten abseits der Öffentlichkeit noch 
mehr Freiheiten für absurde Pauschalisierungen und groteske Schlussfolge-
rungen leisten können. Offenbar gehen sie davon aus, dass diese Texte oh-
nehin nie von einem Menschen mit Verstand und gewisser Fachkenntnis ein-
gesehen werden und die betroffenen „Islamisten“ ohnehin völlig unfähig 
sind, die Aussage des Textes zu verstehen. 

17 Hierbei handelt es sich also nicht um ein Zitat Nagels, sondern um eine 
Wiedergabe des Inhalts der zuvor zitierten Aussagen. Deshalb wurde der 
Text hier auch nicht als Zitat formatiert. Es soll nicht der Eindruck entstehen, 
man wolle Nagel Aussagen zuschreiben, die er nicht getätigt hat. Seine zuvor 

zitierten Aussagen sind äußerst deutlich, die gesamte Bedeutung und die 
Tragweite des von ihm Gesagten sind jedoch für viele Leser nicht offensicht-
lich – nicht zuletzt wegen der verkomplizierten Ausdrucksweise des Autors. 
Deshalb sollten sie hier für den Leser lediglich vereinfacht werden. 
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Wer sich heute auf die Quellen des Islam und auf die „Altvorderen“ 

(salaf) zurückbesinnt und über die theologische Aussage des Glau-

bensbekenntnisses und Begriffe wie dīn, širk, kufr, takfīr, tauḥīd 

etc. spricht, der hat damit teils indirekt und – vor allem in Bezug 

auf die gegenwärtige Realität – teils direkt zur Gewaltanwendung 

in nicht-muslimischen, säkularen Gesellschaften aufgerufen. Ganz 

konkret ruft man damit auf „zur Zerstörung jeglicher säkularer 

Ordnung und zur Vernichtung der sie tragenden Institutionen“ – 

gemäß dem Verständnis von Tilman Nagel. 

Das heißt – nach der Darstellung von Nagel –, dass so jemand ganz 

klar und ausdrücklich dazu aufruft, in solchen Ländern Parlamente, 

Gerichtshöfe, Polizeistationen und jede nur vorstellbare Institu-

tion anzugreifen. 

Wenn jemandem heutzutage derartige Taten oder Absichten unter-

stellt werden, ohne dafür einen einzigen Beleg, eine konkrete Aussage 

vorzulegen, dann würde man dies im Normalfall sofort als Verleum-

dung einordnen. Nicht aber, wenn es in der gegenwärtig aufgeheizten 

Situation um Muslime geht, die über theologische Grundsätze ihrer 

Religion sprechen.  

Selbst ein Universitätsprofessor wie Tilman Nagel kann dann einfach 

solche Behauptungen aufstellen, die von einem Richter ohne zu zö-

gern übernommen werden und in Wirklichkeit schon das eigentliche 

Urteil darstellen. Schließlich handelt es sich – wird in solchen Fällen 

allzu schnell argumentiert – um einen renommierten Fachmann, des-

sen Beurteilung nicht ohne weiteres angezweifelt werden könne. 

Der erste erhebliche Fehler Nagels bestand schon darin, ein völlig un-

wissenschaftliches, pauschales Urteil über eine Anzahl von Büchern zu 

fällen, die ganz und gar nicht einheitlich sind, was einen erheblichen 

Unterschied bei der Beurteilung nach sich ziehen müsste.  

Das Erschreckende bei der ganzen Sache ist, dass jemand in der Posi-

tion eines Gutachters wie Tilman Nagel für den expliziten Vorwurf des 

Aufrufs zur Gewaltanwendung überhaupt keinen klaren Beleg mehr 
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vorbringen muss. Als angeblicher Fachmann muss er einfach nur aus-

sagen, dass sich das – irgendwie – aus deren Überzeugungen ergibt 

und schon lässt sich eine Inhaftierung in die Wege leiten. 

Das Wort „gesetzestreu“, welches Nagel hier verwendete, ist in die-

sem Zusammenhang übrigens irreführend. Wären mit jener „Treue“ 

nur die Menschen gemeint, die – genauso wie Tilman Nagel – die Ge-

setze in säkularen Gesellschaften als das Nonplusultra der menschli-

chen Entwicklung ansehen, wäre dies einigermaßen absurd. Schließ-

lich können auch solche Menschen in diesen Gesellschaften friedfertig 

und innerhalb des gesetzlichen Rahmens leben, die sich mit den Wer-

ten und Gesetzen nicht vollends identifizieren können – wie z. B. Mo-

narchisten oder Kommunisten. Gemäß den Formulierungen Nagels, 

könnte automatisch angenommen werden, dass solche Leute nicht 

gesetzestreu sind. 

Nachdem Nagel also den Salafismus und sodann das eigentliche Sun-

nitentum als die Wurzel des ganzen Übels ausgemacht hat, meint er 

abschließend: 

Darüberhinaus geht von diesem Gedankengut ebenfalls eine er-

hebliche Gefahr für den inneren Frieden einer säkularen Gesell-

schaft aus, die eine grundsätzliche Zustimmung zu ihren Prinzi-

pien voraussetzt und die eine grundsätzliche Ablehnung ihrer 

Prinzipien nicht auf Dauer aushalten kann. 

Nagel will hier abschließend nochmals eine ideologische Vorgabe ma-

chen und, wie klar zu sehen ist, der Justiz auch für die Zukunft den 

Weg für den Umgang mit solchen Gesinnungen weisen. 

Man könnte sich hier fragen, was solche Apelle in einem Gutachten zu 

suchen haben, aber Nagel ist es offenbar ein sehr dringendes Anlie-

gen, bei jeder Gelegenheit vor dieser großen Gefahr zu warnen. 

Ebenso fragt man sich, wie dann z. B. ein Monarchist oder Kommunist, 

der die Grundlagen der Demokratie ablehnt, in der Geisteswelt Nagels 

und seinesgleichen von der Demokratie ausgehalten werden kann. 
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Um die etwas verdeckte Botschaft wieder ein wenig zu entwirren: Na-

gel appelliert also abschließend – durch die zuvor zitierten Aussagen18:  

Seid vorsichtig! Wer sich von den Muslimen auf die ursprüngliche 

Lehre zurückbesinnt und über theologische Grundbegriffe spricht, 

der ruft damit ausdrücklich zum Kampf gegen alles und jeden in 

unserer Gesellschaft auf und verhält sich somit kriminell. Von so 

jemandem geht eine erhebliche Gefahr aus. Unsere demokrati-

sche Gesellschaft kann Leute, die unser System nicht anerkennen, 

auf Dauer nicht aushalten. Deshalb müssen solche Leute unbe-

dingt unschädlich gemacht werden. Dies gilt ganz allgemein und 

natürlich im Speziellen für die Personen, die Gegenstand dieser 

Begutachtung sind. 

Eine ruhige und friedliche Befassung mit den Grundsätzen der islami-

schen Theologie ist somit ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Die 

einzige tolerierbare Gesinnung ist jene, die ausschließlich über Barm-

herzigkeit spricht und sich – nach sufistischer Manier – nur noch mit 

dem Inneren des Herzens beschäftigt, nach welchen Regeln dies auch 

immer geschehen mag. Ausgeschlossen bei der „Erforschung des Her-

zens“ sind natürlich theologische Überzeugungen, denn diese führen 

bei Muslimen gemäß Nagel zu gefährlichen Gesinnungen. 

Ebenso wird durch derartige Ausführungen das Leben von Muslimen, 

die sich auf die ursprüngliche Lehre ihrer Religion besinnen und ihre 

 
18 Auch hier gilt das zuvor Gesagte: Hierbei handelt es sich also nicht um ein 
Zitat Nagels, sondern um eine Wiedergabe des Inhalts der zuvor zitierten 
Aussagen. Deshalb wurde der Text hier auch nicht als Zitat formatiert. Es soll 
nicht der Eindruck entstehen, man wolle Nagel Aussagen zuschreiben, die er 
nicht getätigt hat. Seine zuvor zitierten Aussagen sind äußerst deutlich, die 

gesamte Bedeutung und die Tragweite des von ihm Gesagten sind jedoch für 
viele Leser nicht offensichtlich – nicht zuletzt wegen der verkomplizierten 
Ausdrucksweise des Autors. Deshalb sollten sie hier für den Leser lediglich 
vereinfacht werden. 
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Quellen erforschen, aber friedlich mit Nicht-Muslimen zusammenle-

ben können, unvorstellbar. 

In der tatsächlichen Welt, abseits der beeinflussten Gedankenkon-

strukte irgendwelcher angeblicher Islamkenner, verhält es sich jedoch 

ganz und gar nicht so, wie ein Blick in die Geschichte deutlich zeigt. 

Und auch in der eigentlichen islamischen Theologie und dem islami-

schen Recht, ist dies nicht der Fall. 

Es ist erstaunlich, wie viele fehlerhafte Darstellungen Tilman Nagel in 

so einem kurzen Absatz unterbrachte, wobei es sich um jemanden 

handelt, der für seine Kenntnisse des Islam in den höchsten Tönen ge-

lobt wird. 

Dabei ist zu bedenken, dass Nagel bei weitem mehr Kenntnis über die 

islamische Theologie besitzt, als andere angebliche Islam-Experten, 

wie z. B. Guido Steinberg, dessen teils skurrile Behauptungen in einer 

eigenen Publikation19 aufgearbeitet wurden. Politikwissenschaftler 

wie Steinberg haben keine fundierten Kenntnisse über islamische The-

ologie und das islamische Recht. Ihr Wissen über den Islam wurde am 

Rande ihrer rein politikwissenschaftlichen Recherchen zusammenge-

tragen. Es verwundert nicht, dass es auf diesem Wege sehr leicht zu 

weiteren fehlerhaften Behauptungen kommt, wie an anderer Stelle 

bereits an zahlreichen Beispielen gezeigt wurde. 

Ein völlig anderer Zugang - Prof. Matthias Rohe, Prof. 

Rüdiger Lohlker 

Tilman Nagel, Guido Steinberg und ihresgleichen können andere 

deutschsprachige Wissenschaftler gegenübergestellt werden, die ei-

nen gänzlich anderen Zugang zum Studium des Islam haben. Dies kann 

gut an den folgenden Auszügen aus dem Vorwort des Buches „Das is-

lamische Recht - Eine Einführung“ von Prof. Matthias Rohe gezeigt 

werden: 

 
19 vom Verfasser des vorliegenden Buches. 
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Am islamischen Recht scheiden sich die Geister. Im Westen ist es 

weithin zum Schreckensbegriff geworden und steht für Men-

schenrechtsverstöße durch archaische Strafpraktiken und Un-

gleichbehandlung von Geschlechtern und Religionen. […] 

Auf der einen Seite verbreiten Islamhasser Parolen wie «Maria 

statt Scharia», auf der anderen Seite ist das islamische Recht für 

viele - nicht alle - Muslime eine wichtige Bezugsquelle ihres kul-

turellen Verständnisses. Die islamische Kultur wurde und wird 

von ihm in erheblichem Umfang geprägt. 

Der vorliegende Band soll dazu dienen, zu klären, auf welchen 

Grundlagen das islamische Recht beruht, welches seine wesent-

lichen Inhalte waren und sind und wie es sich in der Gegenwart 

in der islamischen Welt entwickelt. […] 

Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass auch islamisches Recht 

die Funktionen einer Rechtsordnung erfüllt, also «Recht» ist. Das 

gilt unabhängig von den jeweiligen Inhalten, die hier wie in an-

deren Rechtsordnungen dem Wandel der Anschauungen unter-

liegen. […]  

Eine historische Einordnung kann nur gelingen, wenn auf asym-

metrische Vergleiche verzichtet wird. Vieles von dem, was heute 

am traditionellen islamischen Recht anstößig wirkt, war teils bis 

vor wenigen Jahrzehnten auch Bestandteil europäischer Rechts-

ordnungen.20 

Für Matthias Rohe ist der Ausgangspunkt seiner Betrachtungen also, 

dass es sich beim islamischen Recht um ein seit langem bestehendes, 

sich gemäß den Gegebenheiten entwickelndes und vor allem tatsäch-

liches Rechtssystem handelt. Nach allen Maßstäben der Logik und Ge-

schichtsforschung ist dies auch die zwingende und einzig denkbare 

Schlussfolgerung. Dennoch ist dies ein völlig anderer Zugang, als jener 

 
20 Matthias Rohe, „Das islamische Recht - Eine Einführung“, 1. Edition 2013, 
erschienen bei C.H.Beck 
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von Tilman Nagel und Guido Steinberg. Aus der Sicht Steinbergs und 

seinesgleichen ist das islamische Recht etwas, das von Muslimen „als 

Recht bezeichnet wird“, wie in seinen gutachterlichen Schriften bei-

läufig und abwertend erwähnt wird. 

Ebenso deutlich ist aus den im vorausgehenden Kapitel bereits be-

sprochenen Ausführungen Tilman Nagels, dass er mit einem völlig an-

deren Denken an die Forschung herangeht, als dies z. B. Mathias Rohe 

tut. Wer die obigen, extrem oberflächlichen und ebenso unzulässigen 

Schlussfolgerungen Nagels gelesen hat, dem wird klar, dass der „Aus-

gangspunkt“ Nagels ein völlig anderer sein muss, als jener von 

Matthias Rohe. Dies muss auch zwangsläufig zu unterschiedlichen 

Herangehensweisen und Ergebnissen führen. 

Rohe schreibt weiters im „Vorwort zur dritten Auflage“ seines aus-

führlicheren Buches „Das islamische Recht - Geschichte und Gegen-

wart“: 

Dieses Buch richtet sich an Muslime ebenso wie an Angehörige 

anderer Religionen und Weltanschauungen, an Juristen, Islam-

wissenschaftler und Vertreter anderer Fächer ebenso wie an in-

teressierte Laien. Der Verfasser ist sich der Gratwanderung be-

wusst, die er damit unternommen hat. Umso mehr freut er sich 

über vielfältige erfreuliche Resonanz aus all diesen Gruppen 

nach Erscheinen der ersten beiden Auflagen. […] 

Islamhassern kann dieses Buch nicht gefallen, und auch das hat 

der Verfasser deutlich erfahren. Wer sich ein kenntnis- und ge-

dankenarmes Feindbild Islam oder Scharia zurechtgelegt hat, 

lässt sich offenbar ungern durch Fakten irritieren, und auch der 

Überbringer missfällt dann manchen. […] 

Umso mehr möge auch diese neue Auflage ein Ansporn für nach-

wachsende Generationen von Wissenschaftlern sein, die vielen 

noch wenig erforschten Aspekte eines Normensystems zu 
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ergründen, das zu den bedeutenden Kulturphänomenen der 

Menschheitsgeschichte zählt.21 

Als weiteres Beispiel kann in diesem Kontext auf den Islamwissen-

schaftler Prof. Rüdiger Lohlker hingewiesen werden. Auch Lohlker 

publizierte ein Buch mit dem Titel „Das islamische Recht“ und äußerte 

sich mehrfach zur gegenwärtigen, stark politisierten Debatte über den 

Islam.  

In diesem Zusammenhang kritisiert er z. B. den Begriff „politischer Is-

lam“ als unklare Definition, die allzu leicht missbraucht werden kann. 

Zurecht – zumal es keine bedeutenden geistigen Fähigkeiten erfor-

dert, um zu erkennen, dass quasi jeder Muslim, der sich auch nur ir-

gendwie zur Realität äußert, so beschrieben und daraufhin kriminali-

siert werden kann. 

Lohlker und andere weisen auch darauf hin, dass die islamischen Strö-

mungen, die einen quellenorientierten Islam anstreben (Salafiten), 

sehr vielfältig und unterschiedlich sind und nicht alle über einen 

Kamm geschoren werden können. 

Der gravierende Unterschied zwischen den Herangehensweisen ist 

also unverkennbar. Der verständige, unvoreingenommene Leser wird 

erkennen, wie wichtig diese hier angesprochenen Dinge für das Ziel 

einer ruhigen Diskussion und eines gegenseitigen Verständnisses 

sind22. 

 
21 Matthias Rohe, „Das islamische Recht: Geschichte und Gegenwart“, 3. ak-
tualisierte und erweiterte Edition 2011, erschienen bei C.H.Beck 

22 Auch wenn die Betrachtungsweise von Rohe, Lohlker und anderen nicht-

muslimischen Forschern mit ähnlichem Zugang natürlich nicht der Betrach-
tungsweise eines Muslims entspricht, der seine eigene Religion ergründen 
will. Dies ändert jedoch nichts am Gesagten und an der Wichtigkeit, auf sol-
che unterschiedlichen Zugänge hinzuweisen.  
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Zielsetzung und was mit diesem Buch nicht bezweckt wird 

Abschließend sei in diesem Vorwort bekräftigt, dass mit dem vorlie-

genden Buch und seiner Thematik sicher nicht bezweckt ist, irgendei-

nen wie auch immer gearteten Aufruf zur Gewalt zu formulieren. 

Dieses Buch beschäftigt sich primär mit einem Thema der tafsīr-Wis-

senschaft und greift dabei eine Angelegenheit auf, über die es seit lan-

gem zahlreiche – auch hitzige – Diskussionen gibt. Diese Angelegen-

heit ist jedoch nicht das primäre Thema dieses Buches. Es ist vielmehr 

ein sekundäres Anliegen des Buches, diese Diskussion abzubilden und 

die verschiedenen Standpunkte und Argumente zu erwähnen und 

sachlich zu diskutieren. 

Es muss möglich sein, dass Muslime ihre eigene Theologie in dieser 

Weise ergründen können, auch wenn z. B. ein atheistischer Demokrat 

damit nicht viel anfangen kann. Jedoch ist es absurd – und rein theo-

retisch betrachtet übrigens auch völlig undemokratisch –, wenn man 

die islamische Theologie als kriminelle Gesinnung brandmarkt. 

Westliche Gesellschaften, wie z. B. auch jene im deutschsprachigen 

Raum, werden sich überlegen müssen, ob sie diesen Schritt der Krimi-

nalisierung weitergehen wollen. Falls ja, wäre es das Mindeste an Fair-

ness, wenn man den Menschen wenigstens mitteilt, was nun praktisch 

als kriminell angesehen wird, bevor man sie für Gesinnungen verfolgt, 

die man ihnen rein rechtlich ausdrücklich erlaubt. 

Wenn nicht einmal das mehr möglich ist, wie ich selbst es in den letz-

ten Jahren z. B. in Österreich häufiger erleben musste, dann haben 

diese Regierungen die Vernunft beim Umgang mit (gewissen) Anders-

denkenden abgelegt, ganz zu schweigen von den angeblichen Idealen 

der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, denen man zu folgen meint. 

  


